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Zweites Blatt.
AntsetzRRg der amtliche« A,Ka»ntmachv«gen

a»s de« erste» Mlatt.
Bekanntmachung

über die Brennstoffversorgung der Haus»
Haltungen, der Landwirtschaft und des

Kleingewerbes.
Auf Grund der §§ 1, 2, 6 der Bekanntmachung

üter Regelung des' Verkehrs mit Kohle vom 24.
Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 167) und der
§§ 1 und 7 der Bekanntmachung über die Be¬
stellung eines Reichskommissars sür die Kohlen¬
verteilung vom 28 . Februar 1917 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 193) wird bestimmt:

A. Allg ê meines.
Brennstoffe im Sinne dieser Bekanntmachung

Und Steinkohlen , Anthrazit , Steinkohlenbriketts'
aller Art, Braunkohlen , Braunkohlenpreßsteine,
Braunkohlenbriketts aller Art und Koks ieder Art.

8 2.
Diese Bekanntmachung bezieht sich auf den Ver¬

kehr mit Brennstosfen sowohl auf dem Lande als
auch in Städten.
’ 8 3.

I. Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
L der gesamte Hausbrand einschließlich des Be¬

darfs her Behörden und Anstalten, aber aus-
Mießlich des von den Intendanturen beschafften

o ?Edarfs der militärischen Anstalten,
«. der Bedarf der Landwirtschaft einschließlich der

mndwirtschastlichen Nebenbetriebe,
•t. der Bedarf der Gewerbebetriebe, die monatlich

«emger als 10 Tonne » (eine Tonne — 1000
ÄUo) verbrauchen oder ohne Rücksicht auf die
Hohe des Verbrauchs nach 8 2 Abs. 4 der Be-
wnntmachung des Reichskommissars für die
N euverteilung betr . Meldepflicht für gewerb-

Verbraucher von Kohlen, Koks und Bri-
Ws vom 17. Juni 1917 (Rcichsanzeiger Nr-
ü 'fl  nicht zu den meldepflichtigen gewerblichen
Verbrauchern gehören (Bäckereien, Schlächtereien,
Mttmrtschasten , Gasthöfe, Badeanstalten und
ähnliche Betriebe , die dem täglichen Bedarf
"er m der Gemeinde wohnenden oder vorüber -,
«eyend sich aufhaltenden Personen dimen ).

kn nitr" d>rifel darüber , ob ein Betrieb unter die
erwähnte Bekanntmachung vom 17. 'Juni

rtipf,J al\ entscheidet die sür den Sitz des Be-
zuständige Ortskohlenstelle , beim Fehlen

wenn die zuständige Kriegslvirtschaftsstelle,
3 . Qa ^ diese fehlt , die Kriegsämtsstelle.

' ^e >ta » ds » und Bedarfsermittlung,

ben' ^ ^ . ^ " rstände der Kommunalverbände haben
zirk-^ . September  1917 innerhalb ihres Be-
lgs^ "Tt Ausnahme der Gemeinden von mehr vls
zu^ .^ utvohnern vorhandenen Brennstoffbestand
Beü/î Eteln. Die Ermittlung hat sich aus die
Ab, j e der Verbraucher im Sinne des 8 3,
w u?° auf diejenigen Bestände der Händler
tzerbnn. ^ bn, die nicht zur Belieferung solcher
für bestimmt sind, die der Meldepflicht
Und^ / ^ liche Verbraucher von Kohlen. Koks

uuch der Bekanntmachung des Reichs-
ljjajMüt die Kohlenverteilung vom 17. Juni,, A~ - v»v •»rvy »v«vnnii «HD 1/,1/Uli.I .

bat fÄ tl « 9en. Aus Bestände unter 100 Kilo
Is ^ die Ermittlung nicht zu erstrecken. '

b>olw„ ^ " . ^ ^"Tkinde»l von mehr als 10 000 Ein-
•uii« hL leJt die in Abs. I vorgesehene >Ermitt°

flf S?? Gemeindevorstand ob.
I) „Vorstände  der Kommunalverbände (Abs.
dedari ^ ^ einden (Abs. II) haben ferner den
^ichuet-n Bezirks in .dem in 8 3 , Abs. I de-
19B.7 Umfange für die Zeit vom 1. September

zum 31 . März 1918 zu ermitteln.

IV . Die Angaben sind getrennt für die in
8 1 genannten Brennstoffarten und nach folgenden
Verbrauchsgruppe » zu machen:
1. Hausbrand.

Bedarf (mit
Ausschluß des Hausbrandes (Ziffer 1). '

3. Gewerblicher Bedarf (.§ 1 Abs. I Zis
fer 3).
V. Bei der Ermittlung des landwirtschaftlichen

Bedarfs sind diejenigen Mengen abzusehen, die aus
Grund besonderer Ermittlungen zum Getreidedre-
jchen. Pflügen , für Molkereien und Schmieden tür
die Zeit bis zum 30 . September 1917 bereits
gesondert ermittelt und der Reichsgetreideskelle an¬
gemeldet worden sind . Bei der Ermittlung des
sowohl der gesamte Bestand als auch der Bedar-
Bestandes der Laiidwirtschaft ist in diesen Fällen
festzustellen, der zum Getreidedreschen und Pflügen
und sur Molkereien und Schmiedezwecke sür den
Monat September 1917 erforderlich ist.

VI . Bei der Bedarfsmeldung ist für die ein¬
zelnen Verbrauchsgruppe « zu berücksichtigen und'
anzugeben , in welchem Umsange andere Feuerungs-
Mittel (Holz , Torf ) bisher herangezogen worden
sind und bei tunlichst weitgehender Ausnutzung
herangezogen werden könne,,.

8 5.
Bei den Bedarfsermittlungen haben sich die

Vorstände der Kommunalverbünde (8 4 Abs. I)
und Gemeinden (8 4 Abs. II ) mit denjenigen
Dienststellen ins ' Einvernehmen zu setzen, die -nach
der Verordnung des Reichskommissars für die Koh¬
lenverteilung betr . Meldepflicht für gewerbliche
Verbraucher von Kohlen , Koks und Briketts vom
17. Juni 1917 (Nr . 145 des Reichsanzeigers)
lur die Anmeldung des gewerblichen Bedarfs zu¬
ständig sind, damit Doppelanmcldungen und Dop¬
pelbelieferungen desselben Verbrauchers vermieden
werden.

8 6.
Eine Zusammenstellung der Brennstoffbestände

und des vom Vorstand des Kommunalverbandes
(8 4 Abs. I) oder ,der Gemeinde (8 4 Abs. II)
als notwendig erachteten Bedarfs , nach Brennstoff¬
arten und Verbrauchsgruppen geordnet , ist dem
Reichskommissar für die Kohlenverteilnng bis .zum
1. Oktober 1917 vorzulegen : eine Abschrift dieser
Zusammenstellung ist der .Kriegsämtsstelle zu
übersenden, und zwar , falls eine Ortskohlenstelle
besteht, durch deren Vermittlung . Besteht keine
Ortskohlenstelle , aber eine Kriegswirtschaftsstelle-
so ist die Abschrift der Zusammenstellung der
Kriegslvirtschaftsstelle zu übersenden.

8 7.
Vordrucke für die in 8 6 vorgeschriebene Zu¬

sammenstellung werden den Kommunalverbänden
(8 4 Abs . I) und den Gemeinden (8 4 Abs. II)
durch den Rcichskommissar sür die Kohlenverteft
lung zur Verfügung gestellt werden.

6 . Oberverteilung.
- 8 8 .

I . Der Reichskommissar für die Kohlenvertei-
lung prüft die Bedarfsanmeldungen und seht fest,
bis zu welcher Höhe innerhalb des Bezirks der
einzelnen Kommunalverbünde (8 4, Abs. I) und
Gemeinden (ff '4 Abs. II ) der Bezug von Brenn¬
stoffen den einzelnen Verbrauchsgrupoen gestattet
ist. Er behält sich vor , vorläufige Festsetzung-,i
ohne Rücksicht auf Verbrauchsgruppen zu treffen.

II . Ein Anspruch auf Lieferung der sestg setzten
Menge besteht nicht. 8 9.

I. Die Vorstände der Kommunaloerb 'inde „i,d
Gemeinden haben zn überwachen, daß für die
Verbraucher ihres Bezirks nicht mehr Bretnstoffe
bezogen werden , als der Reichskonimissar für die
Kohlenverteilung festgesetzt hat.

II . Der Reichskommissar für die Kohlenvertei¬
lung behält sich den Erlaß besonderer Vorschriften
sür die Ausübung der Ueberwachung vor.

D. Unterverteilung.
. . _. , § 10.
! (8 4 wr,r Unterverteitung der sür die einzelnen
Iri .rum Bezug zugelassenen (8 8>

5 °lnmu" alverbände (« l . Abs. I ) und Gemeinden
a?1 dezrrk vorhandenen Brennltoffm ^ngen aus

-V ^ ^ braucher erfolgt durch die Vorstände der
nommunalverb -ände und Genreinden,
d- . ' a» er Vorstand des Konimunalverbandes kann
den Vorständen einzelner Gemeinden die Unter-
Verteilung und die Ausübung der ihm nach § 8
überlassen^^ ^ ^ oen Befugnisse in ihrem Bezirk

E- Inanspruchnahme von Brenn¬
stoffen. ,

§ 11
m A 1. November 1917 ab  sind die Händler,
welche Brennstoffe in den Bezirk eines Kommu-
nalverbandes (8 4, Abs. I ) oder einer Gemeinde
tS Abs. II ) emführen oder von einem Er¬
zeuger innerhalb des Bezirks beziehen, auf Ver-
langeii des Vorstandes des Kommunalverbandes
bezw. der Gemeinde verpflichtet , die bei ihnen la¬
gernden und für sie eingehenden Brennstoffe zur
Verfügung des Vorstandes zu halten , an von ihm
bestimmte Personen oder Stellen zu überlassen
und zur Uebergabe erforderliche Handlungen vor-zune.hmen.
„ •A D/e Bestimmung des Absatz I erstreckt sich
nicht fiuf  die Brennstoffe , die nachweislich zur Ab¬
gabe an solche .gewerbliche Verbraucher bestimmt

die der Meldepflicht nach der Bekanntmachung
des Reichskommissars vom 17. Juni 1917 unter-
^bgen. Sie erstreckt sich ferner nicht auf Brenn-
stosfe, die rm Durchgangs 'verkchr auf Bahnhöfen

tri ^ Ä ^ALbAtzeit eingehen oder laaern.
UI . Bei solchen Händlern , welche für Ver¬

braucher verschiedener Bezirke beziehen , übt der für
die gewerbliche Niederlassung des Händlers zustän¬
dige Vorstand des Kommunalv -rbandez (§ 4, Abs.
I) ober der Gemeinde (§ 4 , Abs. II ) die Befug¬
nisse ĝemäß Abs. I aus . Er hat Ersuchen der
Vorstände der anderen beteiligten Bezirke in dem-
senigeii Verhältnis zu entsprechen , in welchem der
Händler im Jahre 1916 an Verbraucher der be¬
teiligten Bezirke geliefert hat . Im Streitfälle
entscheidet her Reichskommissar für die 'Kohlen¬
verteilung.

» 8 12-
Aom 1. November 1917 ab sind Verbraucher,

welche Brennstosse über die vom Vorstand des
Konimunalverbandes «8 4, Abs. I ) oder der Ge¬
meinde (8 4 , Abs. II ) für den einzelnen Ver¬
braucher festgesetzte Menge hinaus besitzen oder
beziehen, auf Verlangen des Vorstandes des Kom-
niunalverbandes oder oer Gemeinde zu halten und
nach Anweisung des Vorstandes anderen Ver-
vrauchcrn zu überlassen.

8 13.
Tre Brennstosfmengen , die zur Versorgung von

Verbrauchern, die unter diese Verordnung fallen,
bezogeu worden sind, dürfen nur für Zwecke des
Hausbrands , der Landwirtschaft und der Gewerbe¬
betriebe im Sinne des 8 ß,  Abs . I, Ziffer 3, in
Anlpruch genommen werden.

F . D e p u t a t ko h l e.
§ ,14.

Soweit Brennstofflieferungen der Brennstofser-
Kuger an ihre Berg - und Hüttenarbeiter und
Angestellten bisher üblich gewesen sind (Deputat¬
kohlen), bleiben sie auch weiterhin gestattet : sie
unterliegen den Vertcilungs 'vorschriften der Ge¬
meinden und Kommunalverbände nicht . Die hier
in Betracht kommenden Mengen sind bei oer Be¬
darfsanmeldung (8 6) gesondert anzugeben . Der
Brennstofferzeuger hat ein Verzeichnis der Depu-
katkohlenbezieherdem Kommunalverband (§  4 , Abs.
V "der der Gemeinde (8 4, Abs. II ) einzureichen.
Lolchen Personen darf ein anderweitiger Brenn-



stosfbezug vom Kommunalverband oder der Ge¬
meinde nicht gestattet werden.

0 - Ueberwachung oer Ausführung.
-. 8 15 .

I . Der Reichskonimissar wird durch sachverstän¬
dige Personen die Ausführung dieser Verordnung
nachprüsen lassen - Zu diesem Zwecke kann er
im Einvernehmen mit dem Kriegsamt die Mit¬
wirkung der Kricgsamtsstellen , Ortskohlen - und
Kriegswirtschastsstellen in Anspruch nehmen.

II . Verbraucher , Händler uno Dienststellen sind
verpflichtet , den Beauftragten des Reichskonimis-
sars ' auf Verlangen aber den von dieser Ver¬
ordnung betroffenen Brennstossverkehr Aus 'kunft zu
geben , Geschäftsbücher , Urkunden und sonstige
Schriftstücke vorzulegen und Brennstoffbestände
vorzuweisen.

III . Die mit der Prüfung Beauftragten haben
oas .Ergebnis ihrer .Feststellungen dem Reichskom
missar für die Kohlenverteiiung zu melden : zu
selbständigen Anordnungen sind sie nicht befugt.

IV . Die mit der Prüfung Beausiragten sind
zur Verschwiegenheit gemäß § i der Verordnung
des ' Bundesrats über Auskunftspflicht vom 12.
Juli 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 604 ; verpflichtet.

Schluß - und Strafbestimmungen.
8 16.

I . Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer
im Sinne dieser Bekanntmachung als Kommunal¬
verband , Gemeinde , Vorstand des Kommnnalvcr
bandes und als Gemeindevorstano anznsehen ist.

II . Die Landeszentralbehörden können im Ein¬
vernehmen mit dem Reichskommissar für die Koh¬
lenverteilung andere Stellen als hie Vorstände der
Kommunalverbände oder Gemeinden mit den in
dieser Bekanntmachung den Vorständen der Kom-
munolverbände oder Gemeinden zugewiesenen Aus
gaben beaustragen.

III . Die Landeszentralbchvrden oder die von
ihnen 'beauftragten Stellen können einzelnen Ge
ineinden oder Gruppen von Gemeinden von we¬
niger als ' 10 000 Einwohnern die in dieser Be
kanntmachnng den Gemeinden von mehr als ' 10 OOO
Einwohnern zugcwiesenen Aufgaben übertragen.

Dir Vorschriften der 88 12 , 13 und 20 , Abs.
II , der Bekanntmachung über oie Errichtung von
Preisprüsungsstcllen und die Versorgungsregelung
vom 25 . Septenrber uno 4 . November 19)15
(Reichs '-Gesetzbl . S . 607 und 728 ) sind entspre¬
chend anwendbar.

8 18.
Zuwiderhandlungen gegen die Vestiw murgen

dieser Bekanntmachung .und" gegen die Vorschriften,
welche von den mit oer Untervertcilung beauf¬
tragten Stellen auf Grund dieser Verordnung er¬
lassen worden sind , werden nach 8 7 *ber Bekannt¬
machung über die Bestellung eines Reichskonv
missars für die Kohlende,trilmig vour 28 . Februar
1917 (Reichs '-Gesetzbl . S . 193 ) mit Gefängnis
bis ' zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
lOOOO Mark oder mit einer dieser Strafen be¬
straft . Ferner kann aus Einziehung der Brenn¬
stoffe erkannt werden , aus die sich die -Zuwider¬
handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem
Täter gehören oder nicht.

-8 19.
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage ihrer

Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in
Kraft.

Berlin , den 19 . Juli 1917.
Der Reichskommissar für die Kohleiverteilung.

Stutz.

Bekanntmachung
über die oorlöufige Regelung der Brenn¬

stoffversorgung.
Auf Grund her 88 1, 2 und 6 der Bekannt¬

machung über Regelung d e s V e r k e h r s mit
Kohle  vom 24 . Februar 1917 (Reichs '- Gesetzbl.
S . 167h und her 88 1 und 7 der Bekanntmachung
über die Bestellung eines Reichskommissars für
die Kohlenverteilung vom 28 . Februar 1917
(Reichs '-Gesetzbl . S . 193 ) wirv bestiuunt:

8 1.
I . Von Steinkohlen , Anthrazit , Steinkohlen¬

briketts aller Art , Braunkohlen , Braunkohlenbri¬
ketts aller Art , Preßsteinen und Zechen - bezw.
Hüttenkoks dürfen die Erzeuger bis ans weiteres
im suhrenweisen Verkauf (Landabsatz ) wöchentlich!
höchstens ein Sechstel der im Lanoabsatz in der
Woche dom 24 . bis 30 . Juni 1917 gelieferten
Menge abgeben , und zwar nur an solche Ver¬
braucher , die ein dringendes Vcrbrauchsbedürfnis
durch eine Bescheinigung Nachweisen.

II . Die Bescheinigung ist für Verbraucher , die in
Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern woh¬
nen , vom Gemeindevorstaud , für Verbraucher , die
aus dem Lande ooer in Gemeinden bis zu 10 OOO
Einwohnern wohnen , vom Vorstand des Kommu-
nalverbandes unter Angabe der benötigten Mengen
auszustellen und zu stempeln . Maßgebend für
die Ewwohnerzahl sind die Ergebnisse der Volks¬
zählung des Jahres 1916.

III . Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf
gewerbliche Verbraucher , die unter die Bekannt¬
machung des Reichskommissars für die Kohlenver¬
teilung betreffend Meldepflicht für gewerbliche Ver¬
braucher von Kohle , Koks und Briketts vom 17.
Juni 1917 (Reichsänzeiger Nr . 145 ) fallen.

!V . Diese Bestimmung bezieht sich ferner nicht
auf die Abgabe von Brcnnstofsen an die Berg-
uno Hüttenarbeiter und Angestellten tes Erzeu¬
gers , soiveit diese Brennstofsabgabe bisher üblich

war (Deputatkvhle ). Deputatkohle ist bei der Be¬
rechnung der in der letzten Juuiwvche 1917 abge¬
gebenen Landabsatzmenge (Absatz 1 ) außer Betracht
zu lassen.

« 8 >2 .
Du ' Versendung von Gaskoks ist bis auf weiteres

nur nach Bahnstationen im Umkreise von höchstens
->0 Kilometern vom Erzcugungs 'vrte gestattet.

8 3-
I . Da die endgültige Regelung der Brennftosf-

versorgung der Haushaltungen , der Landwirtschaft
und des Kleingewerbes erst nach Prüfung und Be-
arbeitung der durch die Bekanntmachung vom 19.
xsuh 191 r (§ 4 ) für den 1 . © eptemuter 1917 un¬
geordneten Bestands - uns BedarGermittelu,g er-
'o gen kann , wird zur vorläufigen Rege-
) u n g der Belieferung für jeden Versorgungsbezirk
N -1 . os- I und Ir der Bekanntmachung des
Rerchskommistars für die Kohirnverteilung vom

, , <] nach gleichmäßigen Grundsätzen,
abgestuit noch der Einwohnerzahl und nach der
Schwieii fett ( er Brennstosfverwrgung , die Brenn
hossmenge sur einen ersten Lieferungszeitraum bc
stimmt.

II . Diese Brennstoffmenge wird in den nächsten
Tome» nntgeteilt werden.

' erste Lieferungszeitraum beginnt mit
dein 1. August 1917.
, rDie  Vorstände der Versorgung s'bezirke shabcu
s stzuste ' len , ivelche Brennstoffmcngen vom 1. Au¬
gust 1917 ab insgewmt und welche Teilmnigen
ravon für die Haushaltungen , die Landwirtschaft
mid das Kleingewerbe (g 3 Abs . I Ziffer 3 der
Bekanntmachung des Reichskommissars für die
Kohlenverteiiung vom 19 . Juli 1917 ) in den
Versorgungsbezirk eingesührt und , sofern sie in
mefem erzeugt werden , vom Erzeuger bezogen
weroen . ,

V. Eine über die festgesetzte Menge hinaus-
geh^ tce Belieferung soll erst dann stattfinden , wenn,
durch Lieferung der vorläufig festgesetzten Menge
a >, a,le Bersorgu : gsbczirke der erste Lieferungs-
zntraum beendet ist.

8 4.
I . Die Händler , welche Brennstosse in de» Be¬

zirk rrn.es Kommunalverba,ches oder einer Ge-
mernoe cruführen oder v)0 n einem Erzeuger inner-
ha b des Bezirks beziehen , sind auf Verlangen
oc j Vorstands des Kommunal Verbandes , in Ge¬
meinden von mehr als l0000 Einwohnern auf
Verungen des ' Gemeindevorstands , verpflichtet . '
■ Ä ‘inein Drittel der bei ihnen lagernden und

emgehenoen Bienslosfe zur Versügung dieser Bc-
horoe zu hacke» und oen von der Behörde be-
zeichncten Personen zu überlassen sowie die zur
llevergabe erfotderlichrn Handlungen vorzunchmen.

0 . Die in Absatz I bezeichmcke Behörde kann
au ; dieser Menge zur Beslichigung eines dringen-
oen Becbrauchsüedüi fnisses der Landwickschaft , des
Kleingewerbes oder der Haushaltungen Brenn-
stvZe oen Verbrauchern zuweisen.

iU : BK ««nem Händler , der für Verbraucher
verichleveuer Bezirke liefert , übt der für die ge¬
werbliche Niederlassung des Händlers zuständige
Gemeinde - oder KoMmnualverbandsoorstand die
vorstehend angegebene Befugnis aus . Er hat Er-
luch i, der Vorstände der anderen beteiligten Be¬
zirke in demjenigen B ertzältnis zu entsprechen,
in we .chein der Händler im Jahre 1916 an Ber-
braucher oer beteiligte » Bezirke geliefert ha ' . >J »i
Ltrel,falle entscheidet der Reichskommissar für oie
Hohlenverteilung.

IV Diese Vorschrift bezieht sich nicht aus
Brennstoffe , welche von den Händlern nachweislich
zur Lieferung au solche gewerbliche Verbraucher
bezogen werden , die unter sie in 8 1 genanntst
Bekanntmachung des Reichskommissars für die
Kohlenverteilung vom 17 . Juni 1917 fallen . Sie
bezieht sich ferner nicht auf Brennstoffe , die im
wu :ch:ang ;'ve >kehr aus Bahnhöfen und Umsch 'ag-
p,atzen lagern und ei»gehen.

8 5.
Ausnahmen von den Bestimmungen der § 8 1

und 2 sowie weitergehende Befugnisse der Vor¬
stände her Kommunalverbände und Gemeinden,
als sie rn 8 4 vorgesehen sind , kann der Reichs-
kommlssar süc die Kohlenverteilung bewilligen.

8 6.
I . Zuwiderhandlungen gegen die 88 1 und 2

und gegen die auf Grund des § 4 von den Vor¬
ständen der Gemeinden und Kommunalverbände
getroffenen Anordnungen werden mit Gefängnis
bie zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu
10 006 Mark oder mit einer dieser Strafen be¬
straft.

]I . Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Brennstoffe erkannt werden , auf die sich die Zu¬
widerhandlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie
devl T fiter gehören oder nicht . -

8 7.
Diese Bestimmungen treten am Tage der Be-

kamitnnichnng in Kraft.
Berlin , de» 20 . Juli 1917.
De , Neichskomlnissur für die Kohlenverteikung.

Stutz.

* IU ' desheim , 24 . Äug . Die x
D >e Jagd >mf Rebhühner und damit die diesig
H -rbstjagdz -it ist rum eröffnst . Nach
Ergebliiffei , steht im Ahes,, , „ „p Ta,
eine fVüiebige Jagd nicht zu euvarlen . Die iV,h
nnd wir ' und meist noch recht gering.
Haseubesatz ist mäßig . Der langaiihallmde N:
ter hat unter de», Jungvolk arge LerwüSum . '
» »gerichtet , die sich jetzt allenthalben empfj, £
benik ' kvar mache ». Ans der Liste der F,ei a

"Ud Hafen auch ..
Kriegtzjahr 1917 unbedenklich gestrichen werden

— Außerkurssetzung der Ziveimarkstucke . i),,
BnudeSrat h »t auf Grund des § 14 Nr 1 x--
Miilizgks . tzes vv»> I . Juni 1909 und des 8 z
des Gesetze- über die Ernütchliguiig de- Aund--
ralS zu wirtschaftlicheu Mußnuhmeu usw.̂ ^ ^
4 August 1914 folgende Bervidiiunei

»>n,

8 1 . Die Zweimarkstücke find kinzuzsthem^ ^ V
gelten vom 1 . Januar 1918 ab nicht meljr , !'
gesetzliches 3 »h!l,»gsmit,el . Bo » diese», Z -itdirh
»b ist außer den mit der Einlösung beaufträgie»
Kassen niuiimid veipflichlet . biefe Münzen in Zch.
lung zu liehiiien . § 2 . Bis zum I . Juli lglz
werden Zwei » !« '.kstiicke bei den Reichs nud Laudki.
kaffen zu ihrem gesetzlichen Werte sowohl j„
Zaplung genommen als „nch gegen Äeichsdauknole»
Reichskuffenscheine oder Darlehenskaffenscheine
getuuscht . 8 3 . Die Verpflichtung zur Abnah,,n
und zum Umtausch (§ 2) findet auf dnrchlöchene
und anüer - als durch den gervöhnlich i, stmim'
i»i Gewichte verringerte sowie auf verfälschte M „!g-
stücke keine Ainveudnug . 8 4.  Der Reichskanzl-r
wird ermächtigt . Ausnahmen zu gestatten 8 ö
Auf die in Form von Denkmünzen  geprägm,
Zweimarkstücke finden die Vo .schriflen dstser
oidnnng keine  Anwendung.

Wenig Frischobst , aber Sicherstellung See
Mnrine 'adenbkdarfs . Die Rhein - Mainische Lebeis -1
mitielstelle schreibt uns : Die Reichsveroronrne

Bermifchte Nachrichten.
X RstdeSheim , 25 . Ana . Die nächste Stadt-

verordneten -Sitzung findet Dienstag , den 28 . d . M.
nachmittags 5 Uhr , mit folgender Tagesordnung
statt:  I . Beschaffung eines Umformers für das
städt . Elektrizitätswerk . 2 Ankauf vo » Feldbahn-
Gleisen fitr die Waldimaon . 3 . GaSmeisterstelle.

über die Bewirtschaitun » des Wirtschastsobste)
gibt im § 3 den Bezirksstellen die Möglichte».
die gesamte Obsterzeugung durch Ankauf an sch
zu ziehe», während her 8 4 die Enteignung vov
sucht-. .,Die B e zi rk s'st el l e für Gemüse ,m.
L bst für den Regierungsbezirk Wiesbaden hat eins,
weilen von dem 8 4 einen allgemeine » Gebrauch
nicht gemache und hofft auch lohne diese Maßnahme
Uuichzukoinmeil . Dagegen ist der Verkauf aller
oerienigen Mengen an die Bezirksstelle angeorornt
worden , die oie Bezirksstelle zu kaufen » fl»# .
Es muß also jede Obstmeuge zunächst der Be
zirksstelle zu », Kauf angeboteu werden . Diese
Maßnahme war erforderlich , um den ObstbcbM
der Marmeladefabrikeu sicherzustellen . Es ist be¬
absichtigt , alles Obst käuflich zu erwerben , welch»
für die Marineladefabrikation geeignet ist, bageg-n
ioll Tafelobst  sür den Frischverzehr ,reiges,ew
werden . Unter T a s e l o b st werden die bei dir
Höchstpreis 'sestsetzuiig der Reichsstelle unter Gruppe
l näher bezeichneten Obstsorteu verstanden - trs
handelt sich -also z. B - bei Aepfeln um solg.M
Sorten : Weißer Winterkalvill , Cor , Onng -"-
Gravensteiner , Kauada - Renetle usw ., und bei Ä"
nen um folgende Sorten : Gute Luise von Av» »'
ches . Köstliche von Charneu , Birne von Toni?
usw . Die Erzeuger -Höchstpreise sind sür diest
Aepfel mit 40 Pfg . je Pfuno und sür diese .Aw
neu mit 35 Pfg . je Pfund festgesetzt. Soww
dieses Tafelobst als ^auch das Marmelaöeobst . m^
durch die Händler seiner Bestimmung zugesü^
In welchem Umfang die Versorgung mit Frü^
ob st möglich ist, wird von der Ernte und den M
liefern,igen abhänge » . Zunächst ist damit zu res
nen » daß Aevsel und .Birnen in einem hofseiO
t i ch ausreichenden  U m sa n g sür den FrilE
verzehr freigestellt werden können , während
dings Pflaumen und Z w e t f ch e n mit RE
sicht auf das schlechte Ernteergebnis^
in geringem Umfang zum Frischverzehr srei?.ege°!''
werden könne,, . Die Durchführungsanwmsrn^
lind so gegeben , daß ein Verderb nickst M
fürchten ist . Die Anträge auf Freigabe sinb.W
graphisch zu stelle» und werden telegraphisch " ,
ledigt . Da sie sich nur auf Aepfel und Birnen '
erstrecken haben , die in ihrer Haltbarkeit M
so eng begrenzt sind wie etwa Zwetschen, lstt»
Gefahr eines Verderbs als ausgeschlossen zu ff
trachten . Aus der ganzen Anordnung ergibt,^
daß in erster Linie die S i che r st e l l u n g v'
M a r m e l a d e b e d a r s S niaßgebend war - 4?
Hinblick aus die zu erwartende geringere
Zeugung ist die Sicherung des Brotaufstrichs^
dringende Notwendigkeit geweseir , und man
Nch eben dainit absinde » , daß unter deM .^ K-
dieser Notwendigkeit die Versorgung mit Frrl « -̂
leider geringer , aussallen muß . Wir haben ^ .
aber die Gewißheit , einen guten Brolaufltcial
erhalten , denn das Obst wird nicht mit
rüden gestreckt wie im Vorjahr , sondern w
ringem Maß niit Runkelrüben und Kürbissen-
durch diese Mischung erzielte Maroielade ist

ge
im
de:
de,
sel
zul

zu
slä,
des

Ai,

de.

durch diese Mischung erzielte Marmelade ist
aus gut und schmackhaft.

Verantw . Schriftleitung : I . L . Metz , Rüdest ' .
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